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ANFRAGE 

des Abgeordneten Haigermoser und Kollegen 

an den Bundesminister für öffentliche Wirtschaft und Verkehr 

betreffend die gemeinsam von Land Salzburg und Bund vorgesehene Förderaktion für 
Qualitätssicherungssysteme. 

Eines der Ergebnisse des "Konjunkturgipfels" vom 5. Februar 1993 war das Konzept, die 
Einführung von Qualitätssicherungssystemen, gemäß international geltender Normen 
("IS09000"), zu unterstützen. 

Am 21. Juni wurde zwischen Bund und Land Salzburg eine Vereinbarung über die 
Verstärkung der gemeinsamen Wirtschaftsförderung für den Zeitraum 1993 bis 1995 
abgeschlossen. Anfang August wurden die Vorbereitungen von Bund und Land abgeschlossen 
und ein koordinierter Richtlinienentwurf ausgearbeitet. 
Die Salzburger Landesregierung hat ihrerseits die erforderlichen Beschlüsse gefaßt und 
finanzielle Vorsorge getroffen, sodaß die Förderungsaktion im Oktober 1993 hätte gestartet 
werden können. 

Seither wird der Beginn der Aktion von Monat zu Monat verschoben, da die 
Förderungsrichtlinien seitens des Bundes nicht in Kraft gesetzt werden. 

Diese Verzögerungstaktik könnte dazu führen, daß die von den Salzburger Industriebetrieben 
dringend erwarteten Unterstützungsmaßnahmen letztlich zu spät kommen und ihre Wirkung 
verlieren. 

Aus diesem Grund stellen die unterzeichneten Abgeordneten an den Bundesminister für 
öffentliche Wirtschaft und Verkehr folgende 

ANFRAGE: 

1.) Welche Hindernisse stehen der Inkraftsetzung der Förderungsrichtlinien für die 
Einführung von Qualitätssicherungssystemen, wie sie zwischen Bund und Land 
Salzburg vereinbart wurden, seitens des Bundes im Wege? 

2.) Was werden Sie tun, um diese Hindernisseehebaldigst auszuräumen? 

3.) Warum haben Sie nicht dafür Sorge getragen, daß diese Unterstützungsmaßnahme 
schon im Oktober 1993 gestartet wurde, wie es von seiten des Landes Salzburg 
her möglich gewesen wäre? 

4.) Wann können die Salzburger Industriebetriebe damit recl}nen, daß diese Föy'deraktioq 
für sie wirksam wird ? 
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